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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 28.09.2018 

Amt: 20.1 - Finanzmanagement Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/923  

TOP: Jahresabschluss 2013 und Entlastung des Oberbürgermeisters 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. x ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. x ja  nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden. x ja  nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Jarchau am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Möringen am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Nahrstedt am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 30.10.2018  

Ortschaftsrat Borstel am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Buchholz am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Dahlen am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Heeren am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Staffelde am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Uenglingen am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Vinzelberg am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Volgfelde am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Wahrburg am: 01.11.2018  

Finanzausschuss am: 06.11.2018  

Haupt- und Personalausschuss am: 19.11.2018  

Ortschaftsrat Bindfelde am: 03.12.2018  

Ortschaftsrat Insel am: 03.12.2018  

Ortschaftsrat Staats am: 03.12.2018  

Stadtrat am: 03.12.2018  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro x nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  
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Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt den Jahresabschluss und die Entlastung des Oberbürgermeisters für 
das Haushaltsjahr 2013. 
 
 
Begründung: 
Die Voraussetzung für den ersten doppischen Jahresabschluss war die Eröffnungsbilanz der 
Hansestadt Stendal, diese wurde am 20.02.2017 durch den Stadtrat beschlossen. Die 
Jahresrechnung 2013 konnte 6 Monate später dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung 
übergeben werden.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Stendal hat das Ergebnis in einem 
ausführlichen Prüfbericht (Anlage) dem Oberbürgermeister am 14.05.2018 zur 
Stellungnahme vorgelegt. Der Prüfbericht zeigt anschaulich die Auswirkungen der Ergebnis- 
und Finanzrechnung auf die Schlussbilanz (das Jahresergebnis), diese spiegelt die 
wirtschaftliche Situation der Hansestadt Stendal wieder.  
 
Die Stellungnahme des Oberbürgermeisters vom 11.09.2018 zum Prüfbericht ist dem 
Jahresabschluss 2013 als Anlage beigefügt. 
 
Der Prüfbericht über den Jahresabschluss 2013 der Hansestadt Stendal enthält einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 
 
"Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2013 den gesetzlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen und 
vermittelt unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der 
Verbindlichkeiten der Hansestadt Stendal." 
 
Der Stadtrat ist nach § 120 Abs. 1 KVG LSA für die Bestätigung des Jahresabschlusses und 
die Entlastung des Oberbürgermeisters zuständig, um antragsgemäße Entscheidung wird 
gebeten. 
 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1 - Schlussbilanz 2013 
Anlage 2 - Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
Anlage 3 - Stellungnahme des Oberbürgermeisters 
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